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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1999

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §11;

AVG §9;

Rechtssatz

Die Bestellung eines Sachwalters ist nicht konstitutiv in dem Sinne, dass für Zeiträume vor der Bestellung von der

Prozessfähigkeit des Beteiligten auszugehen wäre.

Schlagworte

Handlungsfähigkeit Prozeßfähigkeit Kurator Sachwalter
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